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toom Innenspachtel

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs
und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator
Handelsname/Bezeichnung:

toom Innenspachtel

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und
Verwendungen, von denen abgeraten wird
Verwendung des Stoffs/Gemischs:

mineralischer Trockenmd@rtel zum Anmischen mit Wasser

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Hersteller:

Sievert Baustoffe SE & Co. KG
Muhleneschweg 6

49090 Osnabrick

Germany

Telefon: +49 541 601-01
Telefax: +49 541 601-853
E-Mail: info@sievert.de
Webseite: https://sievert.de

E-Mail (fachkundige Person): info@sievert.de

1.4. Notrufnummer
‘Giftinformationszentrum Nord (GIZ Nord) Universitat Gottingen, 24h: +49 (0)551 19240

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung gemaB Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Der Stoff ist als nicht gefahrlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP].

2.2. Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Das Produkt ist nach EG-Richtlinien oder den jeweiligen nationalen Gesetzen nicht
kennzeichnungspflichtig.

Gefahrenhinweise: keine

Erganzende Gefahrenmerkmale: keine

Sicherheitshinweise: keine

2.3. Sonstige Gefahren
Keine Daten verflugbar

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.1. Stoffe
Gefahrliche Inhaltsstoffe / Gefahrliche Verunreinigungen / Stabilisatoren:

Produktidentifikatoren |Stoffname Konzentration
Einstufung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
CAS-Nr.: 7778-18-9 Calciumsulfat 60 - = 100
EG-Nr.: 231-900-3 Der Stoff ist als nicht gefahrlich eingestuft im Sinne der Verordnung Gew-%
REACH-NTr.: (EG) Nr. 1272/2008 [CLP].
01-2119444918-26 Schatzwert akuter Toxizitat
ATE (Oral) > 1.581 mg/kg
ATE (Einatmen, Staub/Nebel) > 2,6 mg/L
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ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaRnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen

Allgemeine Angaben:
Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen (wenn maoglich, Betriebsanweisung oder
Sicherheitsdatenblatt vorzeigen). Verungllickten aus der Gefahrenzone entfernen. Beschmutzte,
getrankte Kleidung ausziehen. Bei Bewusstlosigkeit und vorhandener Atmung in stabile Seitenlage
bringen und arztlichen Rat einholen. Betroffenen nicht unbeaufsichtigt lassen. Achtung Ersthelfer: Auf
Selbstschutz achten!

Nach Einatmen:
FUr Frischluft sorgen. Bei Reizung der Atemwege Arzt aufsuchen. Bei Unwohlsein arztlichen Rat einholen/
arztliche Hilfe hinzuziehen.

Bei Hautkontakt:
Bei BerUhrung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und Seife. Bei Hautreizung oder -ausschlag:
Arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.

Nach Augenkontakt:
Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspulen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach
Méglichkeit entfernen. Weiter ausspiilen. Bei anhaltender Augenreizung: Arztlichen Rat einholen/arztliche
Hilfe hinzuziehen.

Nach Verschlucken:
Mund ausspulen. 1 Glas Wasser in kleinen Schlucken trinken lassen (Verdunnungseffekt). Bei Unwohlsein
arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.

Selbstschutz des Ersthelfers:
Personliche Schutzausristung verwenden.

4.2. Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen
Atz-/Reizwirkung auf die Haut Schwere Augenschadigung/-reizung Reizung der Atemwege

4.3. Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Symptomatische Behandlung.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

5.1. Léschmittel

Geeignete Loschmittel:
Léschmallnahmen auf die Umgebung abstimmen.

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Das Produkt selbst brennt nicht.

Gefahrliche Verbrennungsprodukte:
Bei Brand: Gase/Dampfe, giftig

5.3. Hinweise fiir die Brandbekampfung
Umgebungsluftunabhangiges Atemschutzgerat und Chemikalienschutzanzug tragen.

5.4. Zusatzliche Hinweise
Kontaminiertes Loschwasser getrennt sammeln. Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene VorsichtsmaBBnahmen, Schutzausristungen und in
Notfallen anzuwendende Verfahren

6.1.1. Nicht fur Notfalle geschultes Personal
Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen:
Personen in Sicherheit bringen.
Schutzausriistung:
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
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6.1.2. Einsatzkrafte

Personliche Schutzausriistung:
Persoénliche Schutzausrustung: siehe Abschnitt 8

6.2. UmweltschutzmafRnahmen
Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen.

6.3. Methoden und Material fur Riuckhaltung und Reinigung

Fur Riickhaltung:
Verschuttete Mengen aufnehmen. MalBnahmen zur Verhinderung von Aerosol- und Staubbildung
Feststoffe nass aufnehmen oder aufsaugen.

Fur Reinigung:
Wasser (mit Reinigungsmittel)

6.4. Verweis auf andere Abschnitte

Sichere Handhabung: siehe Abschnitt 7 Persdnliche Schutzausriistung: siehe Abschnitt 8 Entsorgung:
siehe Abschnitt 13

6.5. Zusatzliche Hinweise
Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behalter verwenden.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. SchutzmafRnahmen zur sicheren Handhabung

SchutzmaBBnahmen
Hinweise zum sicheren Umgang:
Persdnliche Schutzausristung tragen (siehe Abschnitt 8). Staub nicht einatmen.Staubbildung vermeiden.
MaBnahmen zur Verhinderung von Aerosol- und Staubbildung:
Staub sollte unmittelbar am Entstehungsort abgesaugt werden. Zusatzliche AtemschutzmaBnahmen
Hocheffektiver Partikelfilter (HEPA Filter)

Hinweise zur allgemeinen Industriehygiene
Am Arbeitsplatz nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen. Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung
vermeiden.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berucksichtigung von
Unvertraglichkeiten
Technische MaBnahmen und Lagerbedingungen:

Behalter dicht geschlossen halten und an einem kihlen, gut gellfteten Ort aufbewahren.
Lagerklasse (TRGS 510, Deutschland): 13 - Nicht brennbare Feststoffe, die keiner der vorgenannten
Lagerklassen zuzuordnen sind

7.3. Spezifische Endanwendungen
Branchenlésungen:

Spachtelmassen auf Calciumsulfatbasis
GISCODE:

CP1
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ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personliche
Schutzausrustungen

8.1. Zu uberwachende Parameter

8.1.1. Arbeitsplatzgrenzwerte

Grenzwerttyp |Stoffname @ Langzeit-Arbeitsplatzgrenzwert
(Herkunftsland) @ Kurzzeit-Arbeitsplatzgrenzwert

® Momentanwert

@ Uberwachungs- bzw. Beobachtungsverfahren
® Bemerkung

DFG (DE) Calciumsulfat @ 4 mg/m?

CAS-Nr.: 7778-18-9 . .
EG-Nr.: 231-900-3 ® (einatembare Fraktion)

TRGS 900 (DE) Allgemeiner Staubgrenzwert @ 1,25 mg/m?
ab 02.04.2014 ® 2,5 mg/m3
® (Staubgrenzwert, alveolengéngige Fraktion) AGS,
DFG
TRGS 900 (DE) Allgemeiner Staubgrenzwert @ 10 mg/m?3
@ 20 mg/m3
® (Staubgrenzwert, einatembare Fraktion) AGS, DFG
DFG (DE) Allgemeiner Staubgrenzwert @ 0,3 mg/m3
ab 01.07.2011 @ 2,4 mg/m?

® (Staubgrenzwert, alveolengéngige Fraktion)

DFG (DE) Allgemeiner Staubgrenzwert @ 4 mg/m3
® (Staubgrenzwert, einatembare Fraktion)

8.1.2. Biologische Grenzwerte
Keine Daten verfligbar

8.1.3. DNEL-/PNEC-Werte
Keine Daten verfugbar

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

8.2.1. Geeignete technische Steuerungseinrichtungen
Keine Daten verflgbar

8.2.2. Persodnliche Schutzausriistung
Augen-/Gesichtsschutz:
Gestellbrille mit Seitenschutz DIN EN 166.
Hautschutz:
Gepriufte Schutzhandschuhe sind zu tragen EN ISO 374. Geeigneter Handschuhtyp NBR (Nitrilkautschuk),
Dicke des Handschuhmaterials (0.15 mm). Durchbruchszeit: 480 min. Bei beabsichtigter
Wiederverwendung Handschuhe vor dem Ausziehen reinigen und gut durchliftet aufbewahren.
Atemschutz:
Atemschutz ist erforderlich bei: Grenzwertliberschreitung Geeignetes Atemschutzgerat: Staubmaske
FFP2.

8.2.3. Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition
Keine Daten verfligbar

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen
Eigenschaften

Aussehen
Aggregatzustand: fest Farbe: weil’
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Geruch: geruchlos
Sicherheitsrelevante Basisdaten

Entziindbarkeit: Nein

Parameter Wert bei °C @ Methode
@ Bemerkung
pH-Wert 6-8 20 °C
Schmelzpunkt 1.450 °C
Gefrierpunkt Keine Daten
verfligbar
Siedebeginn und Siedebereich Keine Daten
verfltigbar

Flammpunkt

nicht anwendbar

Verdampfungsgeschwindigkeit

Keine Daten
verfiigbar

Zindtemperatur nicht anwendbar
Dampfdruck Keine Daten
verfligbar
Dichte 2,96 g/cm?3
Schuttdichte Keine Daten
verfltigbar
Wasserldslichkeit Keine Daten
verfliigbar

Partikeleigenschaften:
Keine Daten verflgbar

9.2. Sonstige Angaben
Keine Daten verflgbar

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

10.1. Reaktivitat
Das Produkt selbst brennt nicht.

10.2. Chemische Stabilitat
Keine Daten verflgbar

10.3. Maglichkeit gefahrlicher Reaktionen
Keine Daten verflgbar

10.4. Zu vermeidende Bedingungen
Keine Daten verflgbar

10.5. Unvertragliche Materialien
Keine Daten verflgbar

10.6. Gefahrliche Zersetzungsprodukte
Bei Brand: Gase/Dampfe, giftig

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr.

1272/2008
Akute orale Toxizitat:

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Akute dermale Toxizitat:

Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Akute inhalative Toxizitat:

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Atz-/Reizwirkung auf die Haut:

Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
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Schwere Augenschadigung/-reizung:
Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Sensibilisierung von Atemwegen oder Haut:
Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfulit.

Keimzellmutagenitat:
Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.

Karzinogenitat:
Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Reproduktionstoxizitat:

Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Exposition:

Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter Exposition:

Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Aspirationsgefahr:

Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfulit.

Zusatzliche Angaben:
Keine Daten verflgbar

11.2. Angaben uber sonstige Gefahren
Keine Daten verflgbar

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizitat
Keine Daten verfligbar

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit
Keine Daten verflugbar

12.3. Bioakkumulationspotenzial
Keine Daten verflgbar

12.4. Mobilitat im Boden
Keine Daten verflugbar

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Keine Daten verflgbar

12.6. Endokrinschadliche Eigenschaften
Keine Daten verflgbar

12.7. Andere schadliche Wirkungen
Keine Daten verflgbar

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung
13.1.1. Entsorgung des Produkts/der Verpackung
Abfallschliissel/Abfallbezeichnungen gemafi EAK/AVV

Abfallschliissel Produkt

17 08 02 (17) BAU- UND ABBRUCHABFALLE (EINSCHLIESSLICH AUSHUB VON VERUNREINIGTEN STANDORTEN)
(08) Baustoffe auf Gipsbasis
(02) Baustoffe auf Gipsbasis mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 08 01 fallen

Abfallschlissel Verpackung

1501 01 (15) VERPACKUNGSABFALL, AUFSAUGMASSEN, WISCHTUCHER, FILTERMATERIALIEN UND
SCHUTZKLEIDUNG (a. n. g.)

(01) Verpackungen (einschlieBlich getrennt gesammelter kommunaler Verpackungsabfalle)
(01) Verpackungen aus Papier und Pappe
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Abfallbehandlungslésungen

Sachgerechte Entsorgung / Produkt:
Wegen einer Abfallentsorgung den zustandigen zugelassenen Entsorger ansprechen.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Landtransport (ADR/RID) | Binnenschiffstransport Seeschiffstransport Lufttransport (ICAO-TI /
(ADN) (IMDG) IATA-DGR)

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer

Kein Gefahrgut im Sinne Kein Gefahrgut im Sinne Kein Gefahrgut im Sinne Kein Gefahrgut im Sinne

dieser Transportvorschriften.| dieser Transportvorschriften.| dieser Transportvorschriften.| dieser Transportvorschriften.
14.2. OrdnungsgemafBe UN-Versandbezeichnung

Kein Gefahrgut im Sinne Kein Gefahrgut im Sinne Kein Gefahrgut im Sinne Kein Gefahrgut im Sinne
dieser Transportvorschriften.| dieser Transportvorschriften.| dieser Transportvorschriften.| dieser Transportvorschriften.

14.3. Transportgefahrenklassen

nicht relevant | nicht relevant | nicht relevant | nicht relevant
14.4. Verpackungsgruppe

nicht relevant | nicht relevant | nicht relevant | nicht relevant
14.5. Umweltgefahren

nicht relevant | nicht relevant | nicht relevant | nicht relevant
14.6. Besondere VorsichtsmaBnahmen fur den Verwender

nicht relevant | nicht relevant | nicht relevant | nicht relevant

14.7. Massengutbeforderung auf dem Seeweg gemafB IMO-Instrumenten
Keine Daten verflgbar

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische
Rechtsvorschriften fir den Stoff oder das Gemisch
15.1.1. EU-Vorschriften

Keine Daten verflgbar
15.1.2. Nationale Vorschriften
BN [DE] Nationale Vorschriften
Wassergefahrdungsklasse

WGK:

1 - schwach wassergefahrdend

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung
Keine Daten verfugbar

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

16.1. Anderungshinweise
Keine Daten verflgbar

16.2. Abkiirzungen und Akronyme
ACGIH Rat flr Arbeitsschutz und Gefahrstoffe, Amerika

ADN Europaisches Ubereinkommen (iber die internationale Beférderung gefahrlicher Giiter auf
BinnenwasserstraRen

ADR Europaisches Ubereinkommen (ber die internationale Beférderung gefahrlicher Giiter auf der
Strale

CAS Chemical Abstracts Service

CLP Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung

DIN Deutsches Institut fur Normung / Deutsche Industrienorm

DNEL abgeleitete Nicht-Effekt-Konzentration

EN Europaische Norm

ES Exposure scenario
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EWC Europaischer Abfallartenkatalog
HEPA Hochleistungspartikel-Luftfilter

ICAO International Civil Aviation Organization
IMDG Gefahrgut im internationalen Seetransport
IMO International Maritime Organization

ISO International Standards Organisation

KG Korpergewicht

MAK Maximale Arbeitsplatzkonzentration (CH)

NFPA Nationale Brandschutzbehérde

NIOSH Nationales Institut flr Arbeits- und Gesundheitsschutz
OSHA Arbeits- und Gesundheitsschutzbehoérde

PBT persistent und bioakkumlierbar und giftig

PNEC Abgeschatzte Nicht-Effekt-Konzentration

REACH Registrierung, Bewertung und Zulassung von Chemikalien

RID Gefahrgutvorschriften fliir den Transport mit der Eisenbahn
TRGS Technische Regeln flur Gefahrstoffe
UN United Nations

16.3. Wichtige Literaturangaben und Datenquellen
Keine Daten verflgbar

16.4. Einstufung von Gemischen und verwendete Bewertungsmethode gemaRi
Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Der Stoff ist als nicht gefahrlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP].
16.5. Liste der einschlagigen Gefahrenhinweise und/oder Sicherheitshinweise aus
den Abschnitten 2 bis 15

Keine Daten verflgbar

16.6. Schulungshinweise
Keine Daten verflugbar

16.7. Zusatzliche Hinweise
Keine Daten verflgbar

de / DE

GeSi.de



	ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens
	ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren
	ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen
	ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen
	ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung
	ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung
	ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung
	ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen
	ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften
	ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität
	ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben
	ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben
	ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung
	ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport
	ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften
	ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

